
 

 

 

Aktuelle Forderungen der IG  
an die Politik 

 
 
1. Kostenlose Beratung zu Pflege und Betreuung für pflegebedürftige Menschen und deren An-
gehörige 
 
Angehörige und pflegebedürftige Menschen brauchen telefonische und persönliche Beratung.  
Die Themen sind vielfältig und reichen von Finanzierung, Unterstützungsangeboten, Rechtsfragen 
bis zu praktischen Pflegetipps und sollten von fachkompetenten Personen durchgeführt werden. 
 
Jede und jeder Angehörige sollte zumindest zweimal jährlich ein  
persönliches und kostenloses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen können. 
 
 
 
2. Ausbau leistbarer Pflege- und Betreuungsangebote 
 
Individuelle Pflege- und Betreuungssituationen brauchen unterschiedliche und vor allem leistbare 
Angebote. Sie müssen leicht zugänglich sein und barrierefrei gestaltet werden.  
Neue Betreuungs- und Wohnformen müssen entwickelt werden, um vor allem die Durchlässigkeit 
im gesamten Pflege-und Betreuungsangebot zu sichern.  
Zur Gestaltung von individuellen Pflege- und Betreuungsarrangements braucht es wohnortnahe 
Beratungs-, Vernetzungs- und Koordinationsstellen, die pflegende Angehörige bei ihrer Arbeit  
unterstützen.  
 
Zur Entlastung pflegender Angehöriger fordern wir das Recht jedes pflegenden Angehörigen auf 
einen pflegefreien Tag pro Monat. An diesen Tagen muss die öffentliche Hand die Pflege und  
Betreuung gewährleisten. 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. Ausbau und Flexibilisierung von Ersatzpflege 
 
Das Angebot der Ersatzpflege muss den jeweiligen Lebenssituationen  
der Angehörigen angepasst werden. Sie sollte flexibel sein, das bedeutet, dass  
zukünftig die Ersatzpflege auch tageweise in Anspruch genommen werden kann.  
Wir fordern auch einen Rechtsanspruch auf die Ersatzpflege aus dem 
Unterstützungsfonds. 
 
 
 
4. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige 
 
Kinder und Jugendliche, die bei der Pflege und Betreuung von Angehörigen  
mitwirken, brauchen Unterstützung und Begleitung. Hier müssen neue und  
innovative Angebote implementiert werden, die den Kindern und Jugendlichen 
entsprechen. Diese sollen vom Austausch auf Social Media Plattformen bis zu  
zugehender Unterstützung reichen. 
 
 
 
5. Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
 
Die Forderung der Interessengemeinschaft nach Einführung von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 
mit finanzieller Unterstützung wurde gesetzlich verankert und ist mit 1.1.2014 in Kraft getreten. 
 
Darüber hinaus ist nach wie vor bei ArbeitgeberInnen Bewusstsein für die Lebens- 
situation pflegender Angehöriger zu schaffen. Es werden Rahmenbedingungen  
gefordert, die es ermöglichen, individuelle und flexible Arbeitsarrangements  
zu vereinbaren (z.B. bezüglich Arbeitszeit, Teleworking). 
 
 
 
6. Pflegende Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen  
unterstützen 
 
In der Demenzstrategie werden eine Reihe von Handlungsempfehlungen  
beschrieben, unter anderem werden auch Maßnahmen zur Entlastung und  
Begleitung von pflegenden Angehörigen gefordert. Dazu braucht es speziell  
geschultes Pflege- und Betreuungspersonal sowie adäquate Betreuungsangebote. 
 
 
 
7. Regelung von Rechtsansprüchen 
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Unterstützungsleistung ist eine Voraussetzung dafür, dass diese von 
allen Menschen, die sie brauchen, in Anspruch genommen werden kann. Dies gilt für die Pflegeka-
renz/Pflegeteilzeit, für die Inanspruchnahme der  
Ersatzpflege u.a. Wir treten für die Regelung von Rechtsansprüchen ein.  
 



 

 

 
8. Rechtssicherheit für Eltern von Kindern mit chronischer Krankheit/Behinderung 
 
Kinder mit chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung brauchen  
Maßnahmen für ihr weiteres selbstbestimmtes und abgesichertes Leben nach dem Tod der sie 
pflegenden Eltern, auch wenn diese Kinder im Erwachsenenalter sind.  
Dazu müssen Wohn- und Arbeitsmodelle zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
 
9. Pflegekarenzgeld für selbständig Erwerbstätige 
 
Pflegende Angehörige, die zur Gruppe der selbständig Erwerbstätigen (nach GSVG und FSVG) ge-
hören, müssen so wie die unselbständig Erwerbstätigen (Arbeiter und Angestellte) ebenfalls einen 
Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld haben. 
 
 
10. Unterstützung pflegender Angehöriger und Zugehöriger nach Beendigung der Pflegetätigkeit 
 
Das Ende eines oft langjährigen Pflegeprozesses stellt die betroffenen pflegenden Angehörigen vor 
großen Herausforderungen. Mit dem Verlust eines Menschen weiterleben zu müssen, zurückzu-
kehren in einen „pflegefreien Alltag“ ohne Begleitung bringt viele Menschen 
in eine Krisensituation. Im Rahmen von Trauerbegleitung und Krisenunterstützung müssen  
pflegende Angehörige wahrgenommen und unterstützt werden.  
 
 
11. Psychosoziale Unterstützung während des gesamten Pflegeprozesses zugehend und  
niederschwellig anbieten 
 
Die Unterstützungsangebote wie das psychologische Angehörigengespräch oder der pflegefreie 
Tag sowie die Ersatzpflege sind wichtige Angebote während des Pflegeprozesses, der häufig über 
viele Jahre geht. Diese Angebote sind zeitlich limitiert.  
 
Die Pflegesituation ist vor allem psychisch sehr belastend, der Druck nimmt im Lauf der Jahre zu 
und bringt pflegende Angehörige oft an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit.  
In Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen, Selbsthilfegruppen und Medien soll  
auf die Zielgruppe der pflegenden Angehörigen und Zugehörigen hingewiesen werden und dafür 
Sorge getragen werden, dass sie zugehende und niederschwellige psychosoziale Unterstützungs-
angebote erhalten können.  
 
 
12. Unterstützungsangebote bei Pflege und Betreuung von Long-Coviderkrankten 
 
Pflegende Angehörige, die einen Menschen mit medizinisch festgestellter  
Long-Coviderkrankung und deren langfristigen Auswirkungen pflegen, müssen  
berechtigt sein, alle Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige in Anspruch  
nehmen zu können. 
 
 



 

 

13. Umfassende Pflegegeldreform 
 
Das Pflegegeldsystem bedarf einer grundlegenden Gesamtreform, um der Langzeitpflege und  
ihrem Betreuungsaufwand zeitgemäß zu entsprechen. Das Auftreten neuer Krankheitsbilder, die 
voraussichtlich mehr als 6 Monate dauern wie z.B. Long- und Post-Covid u. a. müssen damit  
ebenfalls einen Pflegegeldanspruch erhalten.  
 
 
14. Pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund 
 
Pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund müssen in der Pflege ihrer Angehörigen vollen 
Zugang zu Unterstützungsangeboten haben. Dazu braucht es spezielle, individuelle und  
persönliche Beratungsangebote, die ihnen dabei behilflich sind, die bürokratischen Vorgaben zu 
bewältigen. 


